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I. Einleitung 

Bisher wurde die Bekämpfung der Bovinen Virusdiarrhoe in Mecklenburg-
Vorpommern nach der Richtlinie für den Schutz von Rinderbeständen vor einer In-
fektion mit dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe / Mucosal Disease und für die Sa-
nierung infizierter Bestände in Mecklenburg-Vorpommern (RL BVDV M-V) vom 30. 
Juni 1999 (AmtsBl. M-V S. 848), die durch Verwaltungsvorschrift vom 27. Januar 
2005 (AmtsBl. M-V S. 217) geändert worden ist, durchgeführt. Das mit dieser Richtli-
nie langfristig zunächst auf freiwilliger Basis angestrebte Ziel der BVDV-Freiheit so-
wie der BVDV-Unverdächtigkeit der Rinderbestände in Mecklenburg-Vorpommern ist 
nun im Rahmen der Durchführung der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer 
Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung – BVDVV) vom 
11. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2461) weiter zu verfolgen. In den letzten Jahren 
konnte durch die Arbeit des Rindergesundheitsdienstes der Tierseuchenkasse von 
Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit den Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte (VLÄ) bereits ein fortge-
schrittener Sanierungserfolg erzielt werden.  
 
In der BVDV-Verordnung mussten die Strukturen und Besonderheiten der Rinderhal-
tung aller Bundesländer berücksichtigt werden. Deshalb bilden einzelne Regelungen 
einen Kompromiss, d.h. den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen den Bundes-
ländern. Durch die BVDV-Verordnung soll vorrangig der Handel mit persistent BVDV-
infizierten Rindern unterbunden werden. Sie berücksichtigt aber nicht in ausreichen-
dem Maße den Sanierungsstand in Mecklenburg-Vorpommern.  
Durch die fehlende Überwachung des BVDV-Antikörperstatus in den Beständen mit-
tels Untersuchung von sogenannten „Jungtierfenstern“ entstehen zudem Unsicher-
heiten in der Überwachung sanierender und bereits sanierter Bestände. Aus Grün-
den der Tierseuchenbekämpfung ist es erforderlich, diese Lücke zu schließen und 
gesonderte Anordnungen nach § 3 Absatz 3 Satz 1 der BVDV-Verordnung zu tref-
fen.  
 
Zur Durchführung der BVDV-Verordnung werden somit folgende Hinweise gegeben 
sowie Festlegungen getroffen: 
 
 
II. Regelnder Teil der Verordnung 
 
1 Zu § 1 – Begriffsbestimmungen 
 
BVDV-unverdächtiger Rinderbestand: 
 
Zu Nummer 2 
 

a) Für die Anerkennung des Status BVDV-unverdächtiger Rinderbestand und 
deren Aufrechterhaltung von in Mecklenburg-Vorpommern registrierten Be-
trieben ist zu den Anforderungen nach Anlage 1 Abschnitt 1 und 2 der BVDV-
Verordnung die Untersuchung von Stichproben auf BVDV-Antikörper (Jung-
tierfenster) durchzuführen. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
(VLA) muss diese Untersuchung nach § 3 Absatz 3 Satz 1 der BVDV-
Verordnung aus Gründen der Seuchenbekämpfung anordnen. Der Nachweis 
der BVDV-Antikörperfreiheit im Jungtierfenster ist die einzige Möglichkeit, die 
Überwachungslücke durch nicht untersuchte Kälber (Aborte, Totgeburten, 
nicht untersuchte Verkaufstiere) zu schließen. 
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Rinderbestände, die über eine Anerkennung als „BVDV-freier“ oder „BVDV-
unverdächtiger“ Rinderbestand“ nach der RL BVDV M-V verfügen, können 
diesen auch nach dem 01.01.2011 beibehalten. Das setzt allerdings voraus, 
dass bei den Untersuchungen zur Aufrechterhaltung des Status „BVDV-freier“ 
bzw. „BVDV-unverdächtiger Bestand“ nach der RL BVDV M-V im Jahr 2010 
kein BVDV und keine Antikörper gegen das BVDV nachgewiesen wurden. Zur 
Aufrechterhaltung des Status „BVDV-unverdächtig“ müssen jedoch ab dem 
01.01.2011 die Anforderungen nach § 1 Nr. 2 i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 2 der 
BVDV-Verordnung erfüllt sein, d.h. alle im Bestand vorhandenen und nachge-
borenen Rinder müssen bis zur Vollendung des sechsten Lebensmonats nach 
der amtlichen Methodensammlung des FLI mit negativem Ergebnis auf BVDV 
untersucht worden sein. Den Tierhaltern steht frei, bereits im Jahr 2010 mit 
diesen Untersuchungen zu beginnen. 
Lediglich männliche Kälber, die ausschließlich zur Mast in Stallhaltung und 
anschließend unmittelbar zur Schlachtung bzw. direkt zur Schlachtung abge-
geben werden, können von der Untersuchung ausgenommen werden. 
 
Über die zusätzliche Untersuchung der älteren Rinder auf BVDV in jetzt 
„BVDV-freien“ Beständen entscheidet das VLA bei Inkrafttreten der BVDV-
Verordnung in Abhängigkeit von den Befunden der ab 01.01.2011 zu untersu-
chenden Nachzucht und den mit Inkrafttreten der BVDV-Verordnung erforder-
lichen Attestierungen für zu verbringende Rinder. 

 
 
2 Zu § 2– Impfungen 
 
2.1 Anordnung von Impfungen nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 
 
Das zuständige VLA kann nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 der BVDV-Verordnung die Imp-
fung anordnen, soweit dies aus Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich ist. 
Impfungen können erforderlich werden, wenn in BVDV-infizierten Beständen eine 
Sanierung durch Trennung der nicht untersuchten Nachzucht vom übrigen Bestand 
nicht möglich ist. Das trifft insbesondere für Mutterkuhbestände zu. 
 
Die Impfung kann außerdem für Bestände mit intensivem Tier- und Personenverkehr 
und anderen erhöhten Expositionen, wie Teilnahme an Märkten und Ausstellungen 
sowie gemeinschaftlichem Weidegang erforderlich sein. 
 
Die Impfung hat nach den Angaben des Impfstoffherstellers zu erfolgen. 
Für den Fall der Anordnung der Impfung eines Rindes oder der Rinder eines Be-
standes ist dem Tierhalter zur Durchführung des § 1 Absatz 3 der BVDV-Verordnung 
aufzugeben, Impflisten zu führen, aus denen die Anzahl der geimpften Rinder, deren 
Ohrmarkennummern, das Datum der Impfung sowie der verwendete Impfstoff und 
dessen Chargennummer hervorgehen.  
 
2.2 Verbot von Impfungen nach § 2 Absatz 1 Nr. 2 
 
Das zuständige VLA kann nach § 2 Absatz 1 Nr. 2 der BVDV-Verordnung die Imp-
fung verbieten, soweit Belange der Seuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 
Impfungen sind nur bei weiblichen Rindern zur Zucht sinnvoll und sollten nicht vor 
dem 10. Lebensmonat stattfinden, um die diagnostischen Möglichkeiten des Jung-
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tierfensters nicht zu gefährden. Die Impfung dient dem fetalen Schutz. Sie ist des-
halb vor Erreichen der Zuchtreife nicht begründet.  
In begründeten Einzelfällen kann mit Zustimmung des VLA davon abgewichen wer-
den. 
 
 
3 Zu § 3 – Untersuchungen 
 
Zu Absatz 1  
 
Um den Regelungen des § 3 der BVDV-Verordnung Rechnung zu tragen, müssen 
die zu untersuchenden Blutproben von einem für den jeweiligen Bestand und die zu 
untersuchenden Rinder aus HIT erstellten Einsendeschein nach dem Muster der An-
lage 1 (Down-load-Version aus HIT und doc-Version) begleitet werden. Dieser kann 
vom Rinderhalter oder auch nach entsprechender Vollmachterteilung vom Hoftierarzt 
erstellt werden. 
 
Das Entnahmesystem für Ohrstanzproben wird vom LKV Güstrow zusammen mit 
den Ohrmarken ausgegeben. Das LALLF kann nur Gewebeproben aus diesen Ge-
fäßen routinemäßig untersuchen. 
 
Die kolostralen Antikörper können für einen bestimmten Zeitraum nach der Geburt 
das BVD-Virus im Blut maskieren. Deshalb ist das Untersuchungsalter der Rinder so 
zu wählen, dass Untersuchungen von Blutproben in der diagnostischen Lücke aus-
geschlossen sind (siehe Anlage 2). 
In Beständen, in denen ausschließlich Blutuntersuchungen durchgeführt werden, 
müssen Kälber, die den Bestand vor Ablauf des 41. Lebenstages verlassen sollen, 
innerhalb der ersten sieben Lebenstage untersucht werden. Kälber, die über den 40. 
Lebenstag hinaus im Bestand verbleiben, müssen mit einer Blutprobe zwischen dem 
41. Lebenstag bis spätestens zur Vollendung des sechsten Lebensmonats unter-
sucht werden. 
 
Zu Absatz 3 Satz 3 Nr. 2 
 
Für die Routinediagnostik werden in Mecklenburg-Vorpommern nach § 3 Absatz 3 
Satz 3 Nr. 2 aus der Bekanntmachung der amtlichen Methodensammlung für die 
Untersuchung der Bovinen Virusdiarrhoe vom 30. Oktober 2008 (BAnz. S. 3999) 
(amtliche Methodensammlung) die in Anlage 2 aufgeführten Methoden vorgeschrie-
ben. Das zuständige VLA kann im Einzelfall in Abstimmung mit dem Landesamt für 
Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) weiterführende dia-
gnostische Untersuchungsverfahren anordnen.  
 
Zu Absatz 4 
 
Die Wiederholungsuntersuchung von Reagenten ist nach Anlage 2 Nr. 2 durchzufüh-
ren. Sie dient der Abgrenzung einer persistenten Infektion von einer transienten Vi-
rämie. 
Der Anlage 2 ist hierzu der früheste Zeitpunkt für die Untersuchung zu entnehmen. 
 
Zur Wahrung der 21- bis 60-Tage Frist für die Wiederholungsuntersuchung bei Vor-
liegen eines BVDV-positiven Befundes bei einem Rind ordnet das VLA die Wieder-
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holungsuntersuchung sowie den Zeitpunkt der Untersuchung gegenüber dem Tier-
halter schriftlich an.  
 
Zu Absatz 6 
 
Blutprobenuntersuchung 
In Mecklenburg-Vorpommern werden die BVDV-Blutuntersuchungsergebnisse in 
elektronischer und schriftlicher Form mitgeteilt. Die schriftliche Mitteilung durch das 
LALLF erfolgt an den Tierhalter, den Einsender und das zuständige VLA. 
Die elektronische Übermittlung aller plausiblen Untersuchungsbefunde erfolgt durch 
das LALLF an die VLÄ und parallel an die HIT-Datenbank.  
Blutprobenbefunde ohne eindeutige Tieridentifikation (Ohrmarkennummer und Re-
gistriernummer des Herkunftsbestandes nach § 26 Absatz 2 Viehverkehrsverord-
nung stimmen zum Zeitpunkt der Blutentnahme nicht überein) werden elektronisch 
vom LALLF an die VLÄ übermittelt. Die VLÄ plausibilisieren unverzüglich die Daten 
und stellen die Einzeltierdaten in die HIT-Datenbank ein.  
 
Ohrstanzproben 
Für Ohrstanzproben wird ein antragsloses Verfahren (Proben ohne Begleitschein) 
eingeführt. Voraussetzung dafür ist die Probeneinsendung über das vom LKV aus-
gegebene Ohrmarkensystem. 
Alle Befunde zu Ohrstanzproben werden elektronisch an die VLÄ und die  
HIT-Datenbank übermittelt. Positive oder fragliche Befunde an Ohrstanzproben wer-
den zusätzlich schriftlich an die VLÄ und den Rindergesundheitsdienst übergeben.  
Der Tierhalter muss seine Befunde ausschließlich über die HIT-Datenbank beziehen. 
 
Probeneinsendung an das LALLF 
Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erfassung von Untersuchungsbefun-
den in der HIT-Datenbank dürfen die Proben erst nach Anmeldung des Tieres in HIT 
zur Untersuchung eingesandt werden.  
Dies gilt insbesondere für die Ohrstanzproben von jungen Kälbern, die spätestens 
bei Eingang der Proben im Untersuchungslabor im HIT registriert sein müssen.  
Die für die Einsendung von Blutproben zu verwendenden HIT-Untersuchungsanträge 
können nur für Rinder erstellt werden, die für den Bestand des aktuellen Besitzers in 
der HIT-Datenbank angemeldet sind.  
Werden keine HIT-Untersuchungsanträge mit den Blutproben eingesandt, wird vom 
LALLF eine Aufwandsgebühr von 10 Cent pro Probe erhoben. 
 
Tierhaltervollmacht zur BVDV-Befunddatenübermittlung an HIT 
Die Einstellung der BVD-Befunddaten in HIT erfolgt unter der Voraussetzung, dass 
eine entsprechende Tierhaltervollmacht in HIT hinterlegt ist. Der Tierhalter übergibt 
die Einverständniserklärung dem VLA. Das VLA leitet diese an die TSK weiter. Die 
TSK aktualisiert die Gesamtliste und übermittelt diese an das LALLF. Das LALLF 
sendet die Einverständniserklärungen an die HIT-Datenbank. 
 
 
4 Zu § 4 – Verbringen von Rindern 
 
Zu Absatz 1 
 
Grundsätzlich dürfen nach Absatz 1 nur BVDV-unverdächtige Rinder aus einem Be-
stand verbracht werden. 
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Ausnahmen davon gelten für Rinder, die unmittelbar ausgeführt oder in einen ande-
ren Mitgliedstaat verbracht werden. 
Ausnahmen gelten außerdem für Rinder, die unmittelbar zur tierärztlichen Untersu-
chung oder Behandlung verbracht werden. Während der Behandlung / Untersu-
chung in der tierärztlichen Einrichtung muss das Rind auf BVDV untersucht und bis 
zum Vorliegen des Untersuchungsergebnisses abgesondert werden. 
Ausnahmen gelten mit Genehmigung des VLA auch für Rinder, die bis zum 
01.01.2011 den sechsten Lebensmonat vollendet haben, sofern die Rinder des auf-
nehmenden Betriebes ausschließlich in Stallhaltung gemästet und unmittelbar zur 
Schlachtung abgegeben werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass tragende BVDV-unverdächtige Rinder aus nicht 
BVDV-unverdächtigen Beständen in Zuchtbestände Mecklenburg-Vorpommerns 
nicht eingestellt werden sollten, es sei denn sie werden 30 Tage in einem getrennt 
liegenden Isolierstall abgesondert und frühestens am 21.Tag der Absonderung mit 
negativem Ergebnis auf Antikörper gegen das BVDV untersucht.  
Der Tierhalter ist darauf hinzuweisen, dass der Verkäufer den BVDV-unverdächtigen 
Untersuchungsbefund des Einzeltieres in schriftlicher Form (Laborbefund oder HIT-
Ausdruck) nachweisen muss. 
Der Empfängerbetrieb hat diesen Befund bis zur erstmaligen oder erneuten Abgabe 
des Rindes oder bis zum Tod des Rindes aufzubewahren. 
 
Zu Absatz 4 
 
Abweichend von dem Grundsatz des Absatzes 1, wonach nur BVDV-unverdächtige 
Rinder aus einem Bestand verbracht werden dürfen, können männliche Kälber ohne 
die nach § 3 Absatz 1 der BVDV-Verordnung geforderte Untersuchung aus einem 
BVDV-unverdächtigen Bestand verbracht und unmittelbar in einen Bestand, in dem 
alle Rinder ausschließlich in Stallhaltung gemästet und zur Schlachtung abgegeben 
werden, eingestellt werden.  
 
Hinweis:  
§ 4 Absatz 4 der BVDV-Verordnung soll in diesem Sinne angepasst werden. Von der 
Möglichkeit des derzeitigen § 4 Absatz 4 Nr. 3 zum Verbringen nicht untersuchter 
Rinder mit der Maßgabe, sie im Bestimmungsbestand unverzüglich zu untersuchen, 
wird im Rahmen der noch vorzunehmenden Änderung der BVDV-Verordnung vor-
aussichtlich Abstand genommen, weil bei der derzeitigen epidemiologischen BVD-
Situation (noch weite Verbreitung des BVD-Virus) das Risiko der Einschleppung des 
BVD-Virus in einen BVDV-unverdächtigen Bestand zu hoch ist.  
 
 
5 Zu § 5 – Schutzmaßregeln 
 
Bei schlachtwürdigen persistent BVDV-infizierten Rindern sollte von einer Tötung mit 
unschädlicher Beseitigung abgesehen werden. Solche Tiere sind unverzüglich nach 
Vorliegen des Ergebnisses zur Schlachtstätte zu verbringen und zu schlachten. Ein 
gemeinsamer Transport oder Zwischenhalt dieser Rinder mit Zuchtrindern ist nicht 
zulässig. Der Nachweis über die Schlachtung oder die Tötung und unschädliche Be-
seitigung muss dem VLA vorgelegt werden (HIT-Ausdruck). 
Fahrzeuge, auf denen persistent BVDV-infizierte Rinder transportiert wurden, sind 
am Ende des Verbringens zu reinigen und zu desinfizieren. 
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6 Zu den Anlagen 
 
Zu Anlage 1 (zu § 1) 
 
Abschnitt 1 Nr. 1 – Voraussetzungen für die Anerkennung eines BVDV-
unverdächtigen Rinderbestandes 
 
In Ergänzung zu den in Anlage 1 Abschnitt 1 der BVDV-Verordnung aufgeführten 
Voraussetzungen ist zum Abschluss des Anerkennungsverfahrens die BVDV-
Antikörperfreiheit in einem Jungtierfenster nachzuweisen. Zur Untersuchung des 
Jungtierfensters wird empfohlen, zehn Jungrinder im Alter von mindestens 9 Mona-
ten, die nicht gegen BVDV geimpft sind, in die Untersuchung einzubeziehen. Das 
zuständige VLA ordnet diese Untersuchung nach § 3 Absatz 3 Satz 1 aus Gründen 
der Tierseuchenbekämpfung an. 
 
Abschnitt 2 - Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der BVDV-Unverdächtigkeit 
eines Rinderbestandes 
 
Ausgenommen von der Untersuchungspflicht nach Nummer 2 sind alle Rinder, die 
nach § 4 Absatz 2 bis 4 der BVDV-Verordnung ohne Untersuchung verbracht wer-
den dürfen.  
 
In Ergänzung zu den in Abschnitt 2 aufgeführten Voraussetzungen ist für die Auf-
rechterhaltung der BVDV-Unverdächtigkeit eines Rinderbestandes die BVDV-
Antikörperfreiheit mittels Jungtierfenster jährlich zweimal im Abstand von sechs Mo-
naten nachzuweisen. Im begründeten Einzelfall kann auch ein einmal jährlich unter-
suchtes Jungtierfenster ausreichend sein. 
Das zuständige VLA ordnet diese Untersuchung auf der Grundlage von § 3 Absatz 3 
Satz 1 aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung an.  
 
 
III. Untersuchungseinrichtung 
 
Als Untersuchungseinrichtung nach § 3 Absatz 3 Satz 3 Nr. 1 der BVDV-Verordnung 
wird für die Durchführung der amtlichen BVDV-Untersuchungen das Landesamt für 
Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, Thierfelderstraße 18 in 18059 
Rostock bestimmt.  
 
 
IV. BVDV-Berichterstattung 
 
Die BVDV-Berichterstattung richtet sich nach Nummer 3.2 in Verbindung mit Anlage 
3.2 des Erlasses zur Erhebung und Übermittlung von statistischen Daten über be-
stimmte Tierseuchen ab dem Jahr 2009 und Folgejahre – Az. VI 530 – 7216.3-3 – 
vom 15.05.2009. 
 

V. Kosten 
 
Kosten für die nach § 2 der BVDV-Verordnung angeordneten Impfungen (Impfstoff-
kosten, Impfkosten) und die nach § 3 vom Tierhalter zu veranlassende Untersu-
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chung einschließlich der Probennahme trägt der Tierbesitzer, sofern die Tierseu-
chenkasse von Mecklenburg-Vorpommern diese Kosten nicht übernimmt. 
 
 

VI. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
Die Festlegungen zur BVDV-Befunddatenübermittlung an die HIT-Datenbank durch 
das LALLF und die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter in Abschnitt II 
Nr. 3 (zu § 3 Absatz 6 der BVDV-Verordnung) dieses Erlasses treten rückwirkend 
zum 1. Januar 2010 in Kraft. 
Im Übrigen tritt diese Verwaltungsvorschrift am 01. Januar 2011 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Richtlinie für den Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion mit dem 
Virus der Bovinen Virusdiarrhoe / Mucosal Disease und für die Sanierung infizierter 
Bestände in Mecklenburg-Vorpommern (RL BVDV M-V) vom 30. Juni 1999 (AmtsBl. 
M-V S. 848), die durch Verwaltungsvorschrift vom 27. Januar 2005 (AmtsBl. M-V S. 
217) geändert worden ist, außer Kraft. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Heyne 
 
 
 
 
 



Anlage 1 zum BVDV-Erlass vom 26.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 2 (Zu § 3 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 BVDV-Verordnung) 
 
Amtliche Methoden* zur BVDV-Diagnostik im LALLF-MV entsprechend 
Bekanntmachung der amtlichen Methodensammlung für die Untersuchung der BVD 
vom 30.10.08 
 
1. Untersuchungsmaterialien und Probenschemata zur Virämikersuche (Screening): 
 
Probenmaterial 

 
Untersuchungsverfahren 

 
Alter des Tieres bei 
Probennahme 

 
Nativblut, 
EDTA- Blut 

 
Laborpool- RT-PCR  
= BVDV- Genomnachweis 

 
0 – 7 Tage oder ab 41. Lebenstag 

 
Ohrstanzproben 
Hautbioptate 

 
Laborpool- RT-PCR  
= BVDV - Genomnachweis 

 
Keine Einschränkung 

 
2. Wiederholungsuntersuchung:  
Bei Feststellung von Reagenten ist eine Wiederholungsuntersuchung zur Unterscheidung von 
Virämikern oder transient infizierten Tieren erforderlich 
 
Probenmaterial 

 
Untersuchungsverfahren 

 
Frist zwischen erster und zweiter 
Untersuchung 

 
Nativblut, 
EDTA- Blut 

 
ERNS – Antigen ELISA 
= BVDV Antigennachweis 
 

 
mindestens 21 Tage, 
ein negatives Testergebnis  vor 
Ablauf der Frist ist auch 
verwertbar. Das Ergebnis gilt 
aber nur, wenn das Tier älter als 
60 Tage ist 

Das Alter des Tieres ist im Vorbericht anzugeben.  
Die Wiederholungsuntersuchung ist im Vorbericht als solche anzugeben, um im Labor 
diese Probe von  Pooluntersuchungen auszuschließen. 
 
3. Untersuchungsmaterial zum Antikörpernachweis:  
 
Probenmaterial 

 
Untersuchungsverfahren 

 
Alter des Tieres bei 
Probennahme 

 
Nativblut, 
EDTA- Blut 

 
Indirekter BVDV- Antikörper- 
ELISA  

 
Für Jungtierfenster ab 9. 
Lebensmonat 
(ein negatives Testergebnis im 
jüngeren Alter ist  auch 
verwertbar) 

Milchproben  Indirekter BVDV- Antikörper- 
ELISA 

laktierende Rinder  

 
Amtliche Methoden*: Die hier aufgeführten Methoden und Materialien sind eine Auswahl für 
die Routinediagnostik im Land M-V zur BVDV- Überwachung. In Einzelfällen kann die 
zuständige Behörde in Absprache mit dem LALLF weiterführende diagnostische 
Untersuchungsverfahren anordnen. 


